
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
8. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mit-
tel zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der
Mittelmeerregion vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/71

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/468, Ziffer 7)240:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Indien, Kolumbien, Mauritius, Syrische Arabische Republik.

58/71. Vertrag über das umfassende Verbot von Nukle-
arversuchen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass die Einstellung der Kernwaffenver-
suchsexplosionen und aller anderen nuklearen Explosionen
einen wirksamen Beitrag zur nuklearen Abrüstung und zur
Nichtverbreitung von Kernwaffen leistet,

unter Hinweis darauf, dass der mit ihrer Resolution 50/245
vom 10. September 1996 verabschiedete Vertrag über das
umfassende Verbot von Nuklearversuchen am 24. September
1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde,

betonend, dass ein universeller und wirksam verifizierba-
rer Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen ein grundlegendes Rechtsinstrument auf dem Gebiet der
Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen dar-
stellt,

erfreut, feststellen zu können, dass einhundertneunund-
sechzig Staaten, darunter einundvierzig der für sein Inkraft-
treten erforderlichen vierundvierzig, den Vertrag unterzeich-
net haben, sowie erfreut darüber, dass einhundertsieben Staa-
ten, darunter zweiunddreißig der für sein Inkrafttreten erfor-
derlichen vierundvierzig, davon drei Kernwaffenstaaten, den
Vertrag ratifiziert haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/100 vom 22. No-
vember 2002,

erfreut über die Schlusserklärung der dritten Konferenz
zur Erleichterung des Inkrafttretens des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen, die vom 3. bis
5. September 2003 in Wien abgehalten wurde241, im Einklang
mit Artikel XIV des Vertrags,

1. betont, wie wichtig und dringlich es ist, den Vertrag
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen ohne Ver-
zug und Vorbedingungen im Einklang mit verfassungsrecht-
lichen Verfahren zu unterzeichnen und zu ratifizieren, um
sein baldiges Inkrafttreten zu erreichen;

2. begrüßt die Beiträge der Unterzeichnerstaaten zu der
Arbeit der Vorbereitungskommission für die Organisation des
Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen,
insbesondere zu ihren Bemühungen, sicherzustellen, dass das
Verifikationsregime des Vertrags in der Lage sein wird, den
Verifikationserfordernissen des Vertrags bei seinem Inkraft-
treten im Einklang mit Artikel IV des Vertrags gerecht zu
werden;

3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bis zum In-
krafttreten des Vertrags an ihren Moratorien für Kernwaffen-
versuchsexplosionen und andere nukleare Explosionen fest-
zuhalten;

240 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Argentinien, Armenien, Australien,
Bangladesch, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutsch-
land, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Griechenland, Haiti, Hon-
duras, Irland, Island, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kasachstan, Ke-
nia, Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malaysia,
Malta, Mexiko, Monaco, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname,
Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tschechische Republik, Tür-
kei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 241 CTBT-Art. XIV/2003/5, Anhang I.
191



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
4. fordert alle Staaten, die den Vertrag noch nicht un-
terzeichnet haben, nachdrücklich auf, ihn so bald wie möglich
zu unterzeichnen und zu ratifizieren und bis dahin alles zu un-
terlassen, was seinem Ziel und Zweck zuwiderlaufen könnte;

5. fordert alle Staaten, die den Vertrag unterzeichnet,
aber noch nicht ratifiziert haben, insbesondere diejenigen, de-
ren Ratifikation für sein Inkrafttreten notwendig ist, nach-
drücklich auf, den Ratifikationsprozess mit dem Ziel seines
baldigen erfolgreichen Abschlusses zu beschleunigen;

6. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch
weiterhin auf höchster politischer Ebene mit dieser Frage zu
befassen;

7. beschließt, den Punkt "Vertrag über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/72

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/469, Ziffer 8)242.

58/72. Übereinkommen über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das
vollständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biologi-
scher) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernich-
tung solcher Waffen,

mit Befriedigung feststellend, dass dem Übereinkommen
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaf-
fen sowie über die Vernichtung solcher Waffen243 einhundert-
fünfzig Vertragsstaaten angehören, darunter alle ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats,

eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des Über-
einkommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der
Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen zu beteiligen,
insbesondere auch an dem in der Schlusserklärung der dritten
Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des Über-
einkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und
von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waf-
fen244 vereinbarten Informations- und Datenaustausch, und
dem Generalsekretär die entsprechenden Informationen und

Daten nach dem einheitlichen Verfahren jährlich spätestens
bis zum 15. April zur Verfügung zu stellen,

es begrüßend, dass in der Schlusserklärung der vierten
Überprüfungskonferenz245 erneut bekräftigt wurde, dass nach
Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen
effektiv untersagt sind,

unter Hinweis auf den auf der fünften Überprüfungskonfe-
renz gefassten Beschluss, ab 2003 bis zur sechsten Überprü-
fungskonferenz jährlich drei einwöchige Tagungen der Ver-
tragsstaaten sowie eine zweiwöchige Sachverständigenta-
gung zur Vorbereitung jeder Tagung der Vertragsstaaten ab-
zuhalten246,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Zunahme
der Zahl der Vertragsstaaten des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen243, fordert alle Unter-
zeichnerstaaten, die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert
haben, erneut auf, dies unverzüglich zu tun, und fordert dieje-
nigen Staaten, die das Übereinkommen noch nicht unterzeich-
net haben, auf, bald Vertragsstaaten zu werden und dadurch
zur Herbeiführung der Universalität des Übereinkommens
beizutragen;

2. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Infor-
mationen und Daten und fordert alle Vertragsstaaten des
Übereinkommens erneut auf, sich an dem in der Schlusserklä-
rung der dritten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien
des Übereinkommens244 vereinbarten Informations- und Da-
tenaustausch zu beteiligen;

3. erinnert an den auf der fünften Überprüfungskonfe-
renz gefassten Beschluss246 und fordert die Vertragsstaaten
des Übereinkommens auf, sich an seiner Umsetzung zu betei-
ligen;

4. ersucht den Generalsekretär, den Verwahrregierun-
gen des Übereinkommens auch weiterhin die erforderliche
Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Dienste für
die Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der Über-
prüfungskonferenzen bereitzustellen, namentlich jede erfor-
derliche Unterstützung für die jährlichen Tagungen der Ver-
tragsstaaten und die Sachverständigentagungen;

5. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

242 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ungarn.
243 Resolution 2826 (XXVI), Anlage.
244 BWC/CONF.III/23, Teil II.

245 BWC/CONF.IV/9, Teil II.
246 BWC/CONF.V/17, Ziffer 18.
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